
 ANLAGE  
Gemeinde Eitorf 
DER BÜRGERMEISTER zu TO.-Pkt.  
   
 lfd. Nummer: 01272 \ 11 \ V 
Amt 60       Bauverwaltungs-, Hoch- und Tiefbauamt 

Sachbearbeiter/-in: Herr Weber 

Eitorf, den 28.06.2004 
 
 
 
 
  i.V. 
Bürgermeister   Erster Beigeordneter 
 
 

B e s c h l u s s v o r l a g e 
für den 

öffentlichen Sitzungsteil 
 
 
Gremium und Datum: 
 

Ausschuss für Planung und Verkehr am 29.06.2004 
 
 
Beratungsfolge: 
 
Rat der Gemeinde Eitorf am 12.07.2004 
 
 
Tagesordnungspunkt: 
 

46. (vereinfachte) Änderung FNP und 3. (vereinfachte) Änderung Bebauungsplan 
Nr. 10, Krankenhaus 
(Bereich westlich Hospitalstraße, Gründstücke südlich Finkenweg) 
- Entscheidung über Anregungen aus dem Offenlegungsverfahren 
- abschließende Beratung bzw. Satzungsbeschluss 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der APV empfiehlt dem Rat der Gemeinde zu beschließen: 
Die 46. (vereinfachte) Änderung des FNP wird beschlossen. Zur Änderung gehört ein Erläuterungsbericht. 
Die   3. (vereinfachte) Änderung des Bebauungsplanes Nr. 10,Krankenhaus wird als Satzung beschlossen. 
Zur Planänderung gehört eine Begründung. Die Verwaltung wird beauftragt, das weitere Verfahren nach 
dem Baugesetzbuch vorzunehmen. 
 
 
 
Begründung: 
 
In seiner Sitzung am 27.04.2004 hatte der APV die Offenlegung der oben angeführten Planänderungen be-
schlossen. Die Offenlegung erfolgte nach Bekanntmachung im Mitteilungsblatt der Gemeinde Eitorf in der 
Zeit vom 17. Mai bis 18. Juni 2004. Bis zum 16. Juni 2004 lagen Anregungen weder von Trägern öffentlicher 
Belange, noch von Privaten vor (soweit Anregungen bis zum Ende der Offenlegungsfrist eingehen, werden 
diese zusätzlich in der Sitzung erörtert). 
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Die Änderung des Flächennutzungsplanes ist der Bezirksregierung zur Genehmigung vorzulegen. Nach der 
Genehmigung kann die Bebauungsplanänderung öffentlich bekannt gemacht werden. Sie erlangt hierdurch 
Rechtskraft. 
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